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ǒ Die gesetzlichen Grundlagen 

ǒ Öffentliches Arbeitszeitrecht / privates Arbeitszeitrecht 

- Öffentliches Arbeitszeitrecht ï das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 

- Gilt nicht für Chefärzte und leitende Angestellte 

- Ausgangspunkt: Ä 3 ArbZG: 

Á Die werktägliche Arbeitszeit darf maximal 8 Stunden betragen und kann vorübergehend auf 10 

Stunden verlängert werden. Vorübergehend: innerhalb von 6 Kalendermonaten oder innerhalb 

von 24 Wochen  muss der Durchschnitt 8 Stunden betragen 

Á Rechtsfolge - die hºchstzulªssige Wochenarbeitszeit betrªgt éé 

Á 48 Wochenstunden, die vorübergehend auf bis zu 60 Wochenstunden ausgedehnt werden 

können. Achtung: öffentliches Arbeitszeitrecht, dies betrifft nur die arbeitsschutzrechtliche 

Frage der Zulässigkeit, nicht aber die Frage, ob dies auch arbeitsvertraglich wirksam ist (S: 

Recht zur Anordnung von Überstunden). 

- Ruhepausen (Ä 4 ArbZG): 

Á Mehr als 6 Stunden ï 30 min Pause; mehr als 9 Stunden ï 45 min 

- Ruhezeit (Ä 5 ArbzG): 

Á Ununterbrochene Ruhezeit von 11 Stunden 

Á In Krankenhäusern Verkürzung auf 10 Stunden zulässig, wenn diese Verkürzung innerhalb von 

4 Wochen oder einem Kalendermonat durch Verlängerung einer anderen Ruhezeit auf mind. 12 

Stunden ausgeglichen wird. 
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Grundsätzliches zum Arbeitszeitrecht 
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- Abweichende Regelung (Ä 7 ArbZG) : 

Á Das Gesetz enthält einen sehr weitreichenden Gestaltungsspielraum, von den vorstehenden 

Grundsätzen abzuweichen, also die Arbeitszeiten erheblich auszuweiten. Voraussetzung ist 

allerdings eine besondere Legitimation, nämlich entweder durch einen Tarifvertrag oder eine im 

Tarifvertrag vorgesehene Öffnungsklausel für Betriebs- / Dienstvereinbarungen 

o Exkurs: Tarifvertrag vs. Betriebsvereinbarung 

o Tarifvertrag ï Vertrag zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband bzw. AG 

(Haustarifvertrag); Betriebsvereinbarung ï Vertrag zwischen Betriebsrat und AG 

» Achtung: weitreichende Sperrwirkung (Normenhierarchie) zu beachten; vgl. ÄÄ 77 

Abs. 3, 87 BetrVG. 

Á Wenn kein BR besteht, dann kann die Tarifvorschrift arbeitsvertraglich übernommen werden 

(sog. Inbezugnahme; vorliegend sogar partielle Inbezugnahme zulässig) 

Á Der wesentliche Gestaltungsspielraum: 

o Die Arbeitszeit kann über 10 Stunden werktäglich verlängert werden, wenn in die 

Arbeitszeit regelmäßig und in erhebliche Umfang Arbeitsbereitschaft oder 

Bereitschaftsdienst fällt  

» Exkurs: Arbeitsbereitschaft = ĂZeit wacher Aufmerksamkeit im Zustand der 

Entspannungñ, Beispiel: wartende Kassiererin; schon immer Arbeitszeit 

» was heiÇt ĂregelmªÇig und in erheblichem Umfangñ? ï mind. 30 %  der Arbeitszeit 

o Es kann eine anderer Ausgleichszeitraum festgelegt werden 

-Historie ZÄSUR: Der Europäische Gerichtshof 
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Grundsätzliches zum Arbeitszeitrecht (II) 
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ǒ Die Frage der Zuordnung von Bereitschaftszeiten (also Zeiten zu denen der sich AN an einem vom AG 

bestimmten Ort aufzuhalten hat, um bei Bedarf seine Tätigkeit unverzüglich aufzunehmen) und 

Rufbereitschaft (also Zeiten, zu denen sich der AN an einem selbstbestimmten Ort  aufhält und zu 

ständig erreichbar zu sein hat) zur Arbeitszeit oder Ruhezeit war früher umstritten und nicht geregelt. 

Ursprünglich galt diese Zeiten als Ruhezeiten.  

 

ǒ Mit der Simap-Entscheidung vom 03.10.2000 (Rs. C-303/98) wurde für spanische Ärzte festgestellt, dass 

nach der EG-Arbeitszeitrichtlinie (RL 93/104/EG) Bereitschaftszeiten als Arbeitszeiten zu gelten haben. 

Es kommt darauf an, dass der AN dem AG zur Verfügung steht. 

 

ǒ Mit der Sergas-Entscheidung vom 03.07.2001 (Rs. C-241/99) wurden diese Grundsätze auf das 

spanische Pflegepersonal in Notfalleinrichtungen erstreckt 

 

ǒ In Deutschland wurde auf die Simap-Entscheidung zunächst nur in der wissenschaftlichen Literatur 

reagiert. Es galt der übliche Abwehrmechanismus. 

 

ǒ Mit der Jaeger-Entscheidung vom 09.09.2003 (Rs. C-151/02) wurde schließlich für deutsche Ärzte 

entschieden, dass Bereitschaftszeit als Arbeitszeit gilt, auch dann, wenn es dem AN gestattet ist, sich 

während der Bereitschaftszeit auszuruhen. 
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Konsequenzen aus dem EuGH-Urteil von 2000 
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ǒ Mit der Jaeger-Entscheidung musste Deutschland reagieren und tat dies mit dem Gesetz vom 

24.12.2003  

- gem. Ä 5 Abs. 3 ArbZG galten nun Bereitschaftsdienste als Arbeitszeit.   

ǒ Wichtig sind aber vor allem die Änderungen bezüglich Ä 7 ArbZG: 

ǒ Nun gilt folgende Systematik: 

- Jedermann: Ä 3 S. 2 ArbZG ï Verlängerung der Arbeitszeit  über 8 Stunden hinaus bis maximal 10 

Stunden bei Ausgleich der Verlängerung (binnen 6 Kalendermonaten oder 24 Wochen) 

- Falls TV oder BV: Ä 7 Abs. 1 Nr. 1a ArbZG ï Verlängerung der Arbeitszeit über 10 Stunden hinaus, 

wenn regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst anfällt 

mit Ausgleich der Verlängerung gem. Ä 7 Abs. 8 (binnen 12 Kalendermonaten muss der 

wöchentliche Durchschnitt 48 Stunden betragen) 

- Falls TV oder BV + Zustimmung: Ä 7 Abs. 2 a ArbZG ï Verlängerung der Arbeitszeit über 8 Stunden 

hinaus ohne Ausgleich bei Zustimmung des Arbeitnehmers gem. Ä 7 Abs. 7 ArbZG + wenn durch 

besondere Regelungen sichergestellt wird, dass die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet 

wird. 

Á opt out Regelung 

 

ǒ Das Vorstehende ist der Ordnungsrahmen 
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Konsequenzen aus dem EuGH-Urteil von 2000 
(fortgesetzt) 
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Analytische Arbeitsplatzbewertung 

ǒ Opt out verlangt: 

- Einwilligung 

Á Eine schriftliche und freiwillige Einzelfallerklärung jedes einzelnen AN (nicht im TV) 

Á Dies kann mit einer Frist von 6 Monaten widerrufen werden 

Á Benachteiligungsverbot 

Á AG muss Erklärungen aufbewahren und alle über 8 Stunden hinausgehende Mehrarbeit 

aufzeichnen und mind. 2 Jahre aufbewahren 

- Regelungen zum Schutz der Gesundheit  

Á Der Gesetzgeber hat die inhaltliche Ausgestaltung in die Hände der Tarifparteien gelegt 

o Üblicherweise Gefährdungsanalyse nach Ä 5 Arbeitsschutzgesetz 

- Ordnungsrahmen 

Á Tarifrechtliche Bindung des AG 

Á Oder bei fehlender Tarifbindung: die Übernahme tarifvertraglicher Regelungen durch BV / DV 

(Öffnungsklausel) 

Á Oder bei fehlender Tarifbindung und fehlendem BR / PR: die arbeitsvertragliche Bezugnahme 

(Grenze dort, wo der TV eine Öffnungsklausel zugunsten BV / DV enthält, diese können nicht in 

Bezug genommen werden) 
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Gestaltungsmöglichkeiten der opt out-Regelungen 
(Teil 1) 
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Analytische Arbeitsplatzbewertung 

ǒ Beispiel: 

ĂZwischen der Geschªftsf¿hrung des Krankenhauses éééééééé und dem Betriebsrat des 

Krankenhauses éééééééé. wird gemªÇ Ä 7 Abs. 3 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) folgende 

Betriebsvereinbarung abgeschlossen: 

Unter Bezugnahme auf die Übernahme abweichender Regelungen gemäß Ä 7 Abs. 1, 2 und 2a 

ArbZG sind sich die Betriebsparteien dar¿ber einig, dass der Tarifvertrag vom éé. é(Datum) 

zwischen der ééééééé..(Arbeitgeberseite mit vollstªndiger Anschrift) und der Gewerkschaft 

ééééééééééééé (Arbeitnehmerseite mit vollstªndiger Anschrift) bez¿glich der ÄÄ 

ééé.. (alle Paragraphen, welche sich auf die Arbeitszeit beziehen) Anwendung findet. 

Der oben genannte Tarifvertrag ist bezüglich der o. g. Paragraphen auszugsweise als Anlage 

beigefügt. 

Die Betriebsvereinbarung tritt am éé.é in Kraft. Sie ist von den vertragsschlieÇenden Parteien 

mit einer Frist von éé.é Monaten, fr¿hestens zum ééééé k¿ndbar. 

Datum éééé 

Unterschriften Arbeitgeber Betriebsrat 

Anlageñ 
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Gestaltungsmöglichkeiten der opt out-Regelungen 
(Teil 2) 
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Analytische Arbeitsplatzbewertung 

ǒ Beispiel: 

 

 Ăé unter Verweis auf Ä [des geltenden Tarifvertrages], der dieser Einwilligungserklärung als Anlage 

beigefügt ist, erkläre ich meine Zustimmung zur Verlängerung der werktäglichen Arbeitszeit auch ohne 

Zeitausgleich auf über acht Stunden pro Werktag bzw. 48 Stunden pro Woche. 

 

 Mir ist bekannt, dass ich dieses Zustimmung zur Arbeitszeitverlängerung gegenüber meinem 

Arbeitgeber jederzeit und ohne Begründung widerrufen kann. Der Widerruf bedarf der Schriftform und 

wir wirksam mit einer Frist von sechs Monaten nach Ausübung des Widerrufs. Die übrigen 

arbeitsvertraglichen Regelungen bleiben im Falle des Widerrufs unverändert. Mir ist bekannt, dass ich 

wegen der Nichtabgabe der Einwilligung  oder deren Widerruf nicht benachteiligt werden darf. 

 Unterschrift 

 Ort, Datumñ 
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Gestaltungsmöglichkeiten der opt out-Regelungen 
(Teil 3) 
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Analytische Arbeitsplatzbewertung 

TVöD-K (ver.di) TV-Ärzte (Marburger Bund) 

Grundarbeitszeit 40 Wochenstunden 40 Wochenstunden 

Bereitschaftsdienststufen - 

also mit welchen Prozentsatz 

wird der Bereitschaftsdienst 

bewertet 

A 0-10 %  = 15 % 

B 10-25 % = 25 % 

C 25-40 % = 40 % 

D 40-49 % = 55 % 

I     0-25% =60% 

II  25-40%=75 % 

III 40-49%=90% 

Verlängerungsoptionen 

(unter Berücksichtigung der 

Erfordernisse des Ä7 ArbZG; 

also Prüfung alternativer 

Arbeitszeitmodelle, 

Belastungsanalyse, 

Gesundheitsschutz) 

A+B bis 24 Stunden (8 

Stunden Arbeitszeit + 16 

Stunden Bereitschaft) 

C +D bis 21 Stunden (8+13); 

24 Stunden nur im Rahmen 

BV/DV zulässig 

I + II bis 24 Stunden 

III bis 18 Stunden; 24 

Stunden nur im Rahmen 

BV/DV zulässig 

Verlängerung durch Opt out A+ B 58 Stunden 

C +D 54 Stunden 

60 Stunden, durch TV auf 

Landesebene sogar 66 

Stunden 
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Gestaltungsmöglichkeiten der opt out-Regelungen 
(Teil 4) 
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ǒ Bei kirchlichen Trägern stellt sich vornehmlich das Problem, dass in den Häusern gar keine Tarifverträge 

gelten. Vielmehr entschied man sich für einen sog. dritten Weg.  

 

ǒ Dieser unterscheidet sich vom ersten Weg (die maßgebenden Vereinbarungen erfolgen zwischen AG 

und AN) und dem zweiten Weg (Vereinbarungen durch Tarifverträgen) dadurch, dass der Arbeitgeber 

Arbeitsvertragsrichtlinien (sog. AVR) einvernehmlich gestaltet und in paritätisch besetzten 

Kommissionen die Vergütung regelt  (Rechtsgrundlage ist Art 140 GG i.V. Art. 137 Abs. 3 der Weimarer 

Reichsverfassung) 

 

ǒ Achtung: die AVR sind keine Tarifverträge, da sie nicht mit einer Gewerkschaft abgeschlossen werden; 

sie werden aber wie Tarifverträge vom BAG ausgelegt. 

 

ǒ Gleichwohl sind AVR hinsichtlich der tarifrechtlichen Privilegierung von abweichenden Bestimmungen 

zum ArbZG gleichgestellt. 

 

ǒ Es lässt sich festhalten, dass die AVR teils den vorstehenden Folien entsprechende Regelung enthalten, 

teils aber Detailänderungen enthalten (vgl. dazu den Auszug auf der nachfolgenden Folie zur AVR 

Diakonie, AVR Hessen und Niedersachsen). Gleiches gilt aber für die Vielzahl der Haustarifverträge. 
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Besonderheiten kirchlicher Häuser 
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Besonderheiten kirchlicher Häuser 
Quelle: Neue Arbeitszeitmodelle im Krankenhaus, VdDD / Juni 2006 (II) 


